
1 
AMMER FüR ARBEITER UND ANGESTELLTE IN 
ER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT FüR KÄRNTEN 

(LANDARBEITERKAMMER FüR KÄRNTEN) 

9020 KLAGENFURT 
BAHNHOFSTRASSE 44· TELEFON 57070, DW. 419 

IHR ZEICHEN: GZ. 11.391 /04-I 1/85 
UNSER ZEICHBN: Dr. L. /G/ 11/85-11 

BETRIFFT: Entwurf einer Hydro­
graphiegesetz-Novelle 
1985; 
Stellungnahme. 

29.8.1985 
KLAOBNFURT. AM .................................................. . 

An das 
Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft 

Stubenring 1 
1010 Wien 

. Verteilt. 

Die gef. Kammer hat sich mit der vorliegenden Novelle zum HydDO­

graphiegesetz eingehend beschäftigt und bestätigt die Auffassung, 

daß die Sicherstellung der Trink- und Nutzwasserversorgung sowie 

eine wirksame Vorsorge gegen Hochwasser bzw. eine wirksame Hoch­

wasserwarnung eine absolute Notwendigkeit darstellt. 

Soweit daher die vorstehende Novelle geeignete Maßnahmen zur 

Verwirklichung dieser Zielvoraussetzungen vorsieht, werden deren 

Absichten mit Zustimmung zur Kenntnis genommen. 

Der Kammeramtsdirektor: Der Präsident: 
I 
t:~~y.. 4::e-:.-~ 

(Dr. Helmut Lampersberger) (Josef Kaimbacher) 

25 Ausfertigungen wurden dem Präsidium des Nationalrates direkt 

zugeleitet. 
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